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Allgemeine Reparaturbedingungen 
der Steinmeyer Mechatronik GmbH, Dresden 
 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

 
(1) Diese Allgemeinen Reparaturbedingungen (AGB) gelten für Reparaturen/ Servicearbeiten ausschließlich 

gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 

(2) Abweichende Bedingungen des Auftraggebers - nachstehend "Kunde" genannt - erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren ABG abweichender Bedingungen des 
Kunden die Reparatur- oder Servicearbeiten vorbehaltlos ausführen. 

 

§ 2 Reparatur- / Serviceaufträge 

 
(1) Hat der Kunde einen kostenpflichtige Reparatur-/Serviceauftrag beauftragt, erhält er eine "Return 

Authorization Number" (nachfolgend: "RMA Nummer") von Steinmeyer. Diese RMA Nummer muss beim 
gesamten Schriftverkehr/Kommunikation verwendet und auf den Produkt-Übersendungspapieren 
vermerkt werden. 

 

§ 3 Preise  

 
(1) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der jeweils bei Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Diese wird dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt. Wenn nicht anders vereinbart 
gelten die Preise aus der „Service-Preisliste“ wie im Internet zum Zeitpunkt des Angebotes veröffentlicht. 

 

§ 4 Fälligkeit und Zahlung des Rechnungsbetrages / Aufrechnung und 
Zurückbehaltung 

 
(1) Mit der Abnahme der Reparatur/ Serviceleistung ist der Rechnungsbetrag fällig. Der Rechnungsbetrag 

ist ohne Abzug zu zahlen. 

(2) Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur 
zahlungshalber nicht an Erfüllung statt angenommen unter Berechnung aller Wechsel- und 
Diskontspesen. Die Weitergabe und Prolongation gelten nicht als Erfüllung. 

(3) Kommt der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
9 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Dies gilt nicht, soweit wir nachweisen, dass 
uns infolge des Zahlungsverzuges ein höherer Schaden entstanden ist. Dies gilt auch dann nicht, wenn 
der Kunde nachweist, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 
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(4) Die Aufrechnung oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber unseren Forderungen ist 
nur zulässig, wenn der Gegenanspruch oder Zurückbehaltungsrecht von uns schriftlich anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. § 354 a HGB (Zulässigkeit der Abtretbarkeit von Geldforderungen aus 
Handelsgeschäften) bleibt unberührt. 

 

§ 5 Frist für die Durchführung der Reparatur 

 
(1) Leistungsfristen werden von uns im Angebot angegeben und beginnen nicht, bevor alle Einzelheiten der 

Ausführung des Auftrages geklärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen 
vorliegen, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten vollständig geleistet sind. Sie 
verlängern sich angemessen, wenn sich der ursprüngliche vereinbarte Arbeitsumfang nachfraglich 
erhöht. 

(2) Treten Ereignisse höherer Gewalt von nicht unerheblicher Dauer ein, so werden wir unseren Kunden 
rechtzeitig in Textform informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung herauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und 
nicht das Beschaffungsrisiko oder eine Leistungsgarantie übernommen haben. Der Höheren Gewalt 
stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, 
unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen - z. B. durch Feuer, Wasser 
und Maschinenschäden -, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht 
von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind. 

(3) Ist ein Liefer-/Leistungstermin oder eine Liefer-/Leistungsfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund 
von Ereignissen nach vorstehender Ziff. (2) der vereinbarte Liefer-/Leistungstermin oder die vereinbarte 
Liefer-/Leistungsfrist überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer 
angemessen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende 
Ansprüche des Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in diesem Fall ausgeschlossen. 
Vorstehende Regelung gilt entsprechend, wenn aus den in Ziff. (2) genannten Gründen auch ohne 
vertragliche Vereinbarung eines festen Liefer-/Leistungstermins dem Kunden ein weiteres Festhalten am 
Vertrag objektiv unzumutbar ist. 

 

§ 6 Abnahme der Reparatur und Montage 

 
(1) Eine förmliche Abnahme erfolgt nur, wenn dies vereinbart wurde. Die Zurücksendung des 

Reparaturgegenstands oder die Übersendung der Rechnung gilt als Mitteilung der Fertigstellung. Die 
Abnahme gilt als erfolgt, sobald der Kunde den Reparaturgegenstand entgegengenommen hat und nicht 
unverzüglich einen Mangel in Textform rügt. 

 

§ 7 Gefahrtragung und Transport 
 
(1) Der Hin- und Rücktransport des Reparaturgegenstandes ist, soweit nicht vertraglich abweichend 

vereinbart, Sache des Kunden, der auch die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung auf dem 
Transport trägt. 
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(2) Wird vertraglich der Transport vom Kunden und nicht von uns übernommen, geschieht dies auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden, auch wenn der Transport mit unseren Fahrzeugen erfolgt. 

  

§ 8 Eigentum-, Zurückbehaltungs- und Pfandrecht 

 
(1) Das Eigentum an den eingebauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen verbleibt, bis zur restlosen 

Bezahlung aller Aufträge aus der Geschäftsbeziehung bei uns. 

(2) Bei einer Verbindung oder Vermischung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Teile mit anderen 
Gegenständen des Kunden überträgt dieser uns das Miteigentum in Höhe des Nettorechnungsbetrages, 
soweit die Hauptsache ihm gehört. Er verpflichtet sich, diese unentgeltlich für uns zu verwahren. Soweit 
eine Verarbeitung stattfindet, geschieht diese stets für uns. 

(3) Ein bestehender Eigentumsvorbehalt erstreckt sich zur Sicherung aller Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, die aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden herrühren, einschließlich der künftig 
anstehenden Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Dies gilt auch dann, 
wenn einzelne oder sämtliche unserer Forderungen in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Übersteigt der Wert der für uns 
bestehenden Sicherheiten die Verbindlichkeiten des Kunden um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen 
des Kunden verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben. 

(4) Wir können an dem Vertragsgegenstand ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, bis die geschuldete 
Vergütung inklusiv Tarnsport- und Verpackungskosten geleistet ist und auch Zahlungen für frühere 
Lieferungen und Leistungen vom Kunden vollständig erfolgt sind. 

(5) Uns steht an dem Reparaturgegenstand ein Pfandrecht zu. Machen wir von unserem Recht zum 
Pfandverkauf Gebrauch, so werden wir die Pfandverwertung dem Kunden androhen und ihn hiervon 
rechtzeitig benachrichtigen, soweit dies den Umständen nach tunlich und möglich ist. 

(6) Der Kunde tritt hiermit, soweit er nicht Eigentümer des zu reparierenden Gegenstandes/Produktes ist, 
seinen Anspruch auf Eigentumsübertragung (Anwartschaftsrecht) an uns zur Sicherung der 
vertragsgegenständlichen Vergütungsforderung ab. Das Anwartschaftsrecht dient der Sicherung unserer 
Forderungen. 

 

§ 9 Gewährleistung und Haftung 

 
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr seit Abnahme der Reparatur durch den Kunden. 

(2) Mängel sind unverzüglich vom Kunden und - auch bei mündlicher oder telefonischer Vorabmeldung - in 
Textform mitzuteilen und zu bezeichnen. Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtung schuldhaft, sind 
Ansprüche gegen uns wegen der Pflichtverletzung auf Grund mangelhafter Leistung ausgeschlossen. 

(3) Behauptet der Kunde eine Schlechtleistung, so hat er uns binnen 14 Kalendertagen nach Zugang dieser 
Behauptung die Gelegenheit zu einer Prüfung des Vorwurfes an dem Reparaturgegenstand an unserem 
Sitz zu geben, andernfalls bestehen Ansprüche des Kunden wegen der gerügten Schlechtleistung nicht 
mehr. Die Kosten und Gefahr des Transportes des Reparaturgegenstandes zu unserem Sitz tragen wir, 
soweit sich der Vorwurf als begründet erweist, andernfalls der Kunde. 



 
 

F_109 Rev. 0 / 20.12.2019 Seite 4 / 5 

  

(4) Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass vom 
Mangel betroffene Teile vom Kunden oder von Dritten geändert oder bearbeitet worden sind und der 
Mangel hierauf beruht. Gleiches gilt dann, wenn auf Wunsch des Kunden der Austausch von 
erneuerungsbedürftigen Teilen unterbleibt oder gebrauchte Teile eingebaut werden und der Mangel 
hierauf beruht. 

(5) Soweit sich aus diesen AGBs einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, 
haftet Steinmeyer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(6) Auf Schadenersatz haftet Steinmeyer -gleich aus welchem Rechtsgrund- im Falle Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

(7) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Steinmeyer nur 

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

 für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem Fall ist die Haftung 
von Steinmeyer jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

(8) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit Steinmeyer einen Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz, sowie für Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit und Verzug wegen der 
Verletzung von Kardinalspflichten. 

(9) Soweit die Schadenersatzhaftung Steinmeyer gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer und 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Steinmeyer. 

(10) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

§ 10 Abrechnung der Reparaturleistung 

 
(1) Die Berechnung der Stundensätze als Vergütung erfolgt mangels anderer Vereinbarung nach unserer 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen jeweiligen Preisliste, die wir dem Kunden jeweils auf  
Anforderung unverzüglich unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Preisliste ist jederzeit auch im Internet 
auf www.steinmeyer-mechatronik.de einsehbar. Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig angemessen 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Falle der Erhöhung von Materialherstellungs- und/oder -
beschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Energiekosten und Kosten durch 
Umweltauflagen, Wechselkursschwankungen und/oder Währungsregularien, und/oder öffentliche 
Abgaben zu erhöhen, wenn diese die Kosten unserer vertraglich vereinbarten Leistungen unmittelbar 
oder mittelbar beeinflussen und wenn zwischen Vertragsabschluss und Leistung mehr als 4 Monate 
liegen. § 315 III BGB (Recht zur gerichtlichen Überprüfung unserer Preiserhöhung) bleibt unberührt. Eine 
Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei den genannten 
Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die 
Gesamtkostenbelastung für die Leistung aufgehoben wird. Reduzieren sich vorgenannte Kostenfaktoren, 
ohne dass die Kostenreduzierung durch die Steigerung anderer der vorgenannten ausgeglichen wird, 
werden wir diese Kostensenkung im Rahmen einer Preissenkung weitergeben. 

(2) Erfolgt die An- und Abfahrt mit firmeneigenen Kraftfahrzeugen (Kundendienstwagen), so werden 
Kilometersätze gem. unserer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste berechnet, die wir 
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dem Kunden jeweils auf Anforderung unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Preisliste ist jederzeit auch 
im Internet auf www.steinmeyer-mechatronik.de einsehbar. 

 

§ 11 Mitwirkungspflichten des Kunden 

 
(1) Der Kunde ist bei Reparaturen außerhalb unserer Werkstatt verpflichtet, die für die Reparatur 

erforderliche Energie (Beleuchtung, Strom, Betriebskraftstoffe, Wasser) sowie Hilfs- und Hebewerkzeuge 
auf seine Kosten und Gefahr bereitzustellen. 

(2) Der Kunde hat unaufgefordert, unentgeltlich und zeitgerecht (i) alle erforderlichen sonstigen 
Mitwirkungshandlungen aus seiner Sphäre zu erbringen und uns (ii) die notwendigen Informationen 
vollständig und zutreffend zu geben, damit wir die ihm gegenüber geschuldeten Leistungen 
vertragsgerecht erbringen können. 

 

§ 12 Erfüllungsort / Gerichtsstand / Rechtwahl 

 
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist - soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des 

Handelsgesetzbuches ist - das für den Sitz unserer Gesellschaft zuständige Gericht. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des internationalen Kollisionsrechtes, insbesondere 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). 

 
 
 


